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Le centre patronal valaisan 
Das Walliser Arbeitgeberzentrum 
 

BEITRITTSERKLÄRUNG 
An das Walliser Arbeitgeberzentrum: Bureau des Métiers 

 
Das unterzeichnete Unternehmen erklärt hiermit, dem Arbeitgeberzentrum Bureau des Métiers beizutreten. 

Dieser Beitritt bietet dem Unternehmen ein einheitliches System für die Lohnerklärung. Es gibt hiermit dem 

Bureau des Métiers sein ausdrückliches Einverständnis zur Übermittlung von notwendigen, das Unternehmen 

betreffenden Informationen an die vom Bureau des Métiers verwalteten sozialen Einrichtungen (FK, BVG, 

Kollektiv-Krankentaggeldversicherung, berufliche Sozialkassen usw.) sowie die AHV MEROBA 111.2. Es 

anerkennt ausdrücklich, die Beweiskraft der von ihm ans Bureau des Métiers übermittelten Lohnabrechnungen, 

ob dies nun durch das Zusenden von namentlichen Lohnlisten oder über das Erfassen im e-business-Portal 

geschieht. 

 

Das Unternehmen anerkennt AHV MEROBA 111.2 ebenfalls als Repräsentantin der verschiedenen sozialen 

Einrichtungen, denen es einzeln beigetreten ist, darunter insbesondere die Inkassostelle. Es erklärt sich damit 

einverstanden, dass die Einrichtungen im Rahmen einer globalen Betreibung für sämtliche ausstehenden 

Sozialversicherungsbeiträge gemeinsam ein Konkursverfahren einleiten können. Vorbehalten bleibt die in der 

AHV-Gesetzgebung vorgesehene Betreibung auf Pfändung. 

 

Das Unternehmen nimmt zur Kenntnis, dass diese Abrechnungen als Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 

des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs gelten und akzeptiert dies. 

 

Das Unternehmen bestätigt, die Datenschutzerklärung, die das Bureau des Métiers in Anwendung des 

eidgenössischen Datenschutzgesetzes erstellt hat, zur Kenntnis genommen zu haben. Diese Datenschutzerklärung 

ist jederzeit auf der Website des Bureau des Métiers einsehbar: 

www.bureaudesmetiers.ch/datenschutzbestimmungen. 

 

Durch die Unterzeichnung dieses Dokuments erklärt sich das Unternehmen mit der Verarbeitung seiner Daten 

(Sammlung, Speicherung, Verwendung und Aufbewahrung) sowie mit ihrer Weiterleitung an Dritte im Rahmen 

der Bearbeitung seines Dossiers und/oder gemäss den gesetzlichen Vorgaben einverstanden. 

 

Im Rahmen der Nutzung der Dienstleistungen des Bureau des Métiers anerkennt das Unternehmen, die 

Tarifbestimmungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert zu haben. Diese Bestimmungen sind jederzeit auf der 

Website des Bureau des Métiers einsehbar: http://www.bureaudesmetiers.ch/geschaftsbedingungen. 

 

Die vorliegende Beitrittserklärung ist ab dem unten aufgeführten Datum rechtskräftig, hebt jeden früheren Vertrag 

auf und ersetzt diesen. Sie ist solange gültig, wie der Anschluss zu einer der vom Bureau des Métiers verwalteten 

Sozialkassen. Der Anschluss endet automatisch, sobald kein Vertragsverhältnis mehr mit einer vom Bureau des 

Métiers verwalteten Sozialeinrichtung besteht. 

 

 

Angaben zum Unternehmen 

 

 

 

Firmenname  
  

Adresse  
  

  
  

  
 

 

 Ort und Datum: Firmenstempel und Unterschrift: 

 
  ..........................................................................   .......................................................................  
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